
4336s Beylage J. zu No. 10. des Regierungs-Blatts.

BeyplageT. 5.

Höchstes Decret
vom 14ten April 1821.

Einige kleine Verwilligungen be-

treffend.
Folgende Anträge auf kleine Verwilll-

gungen aus landschafftlichen Mitteln werden

dem getreuen Landtage noch mitgetheilt, um
bey Entwerfung des Etats für die nachsten

Verwilligungsjahre einige billige Rucksicht
zu nehmen.

1) Der erneuerte Antrag der Großher=

zoglichen Landes-Direction, wegen Verwil=
ligung einer Fourage-Ration an die Thier-

arzte, Professor Renner in Jena und Brauell
in Weimar. «

Bey dieser Gelegenheit werden zugleich
die von der Großherzoglichen Oberaufsicht
uber die unmittelbaren Anstalten fur Kunst
und Wissenschaft, in dem bepliegenden Be-

richte vorgetragenen Wünsche für die in Jeya
errichtete Veterindr= Anstalt zu einer künf-
tigen Berücksichtigung empfohlen, da diese
Anstalt in mehr als einer Hinsicht Unter-

stützung verdienen dürfte.
2) Die in Antrag gebrachte Erhöhung

der Besoldung des Impost-Controleurs
Bittmann zu Neustadt a/O. und endlich

3) das doppelte Dienst-Verhältniß des

Canzley-Dieners Rommel bey dem Groß-

herzoglichen Landschaffts= Collegium und bey
der unter der Landes-Direction stehenden

Kriegskasse, läßt die erst gedachte Behörde
wünschen, denselben von den Functionen bey

der letztern entbunden zu sehen, was nur als-

dann ausführbar wird, wenn der Gehalt,

den Rommel in dieser Eigenschaft bezieht,
und welcher nach den beyliegenden Akten,

265 thlr. jährlich beträgt, aus der Haupt-

landschaffts-Kasse verwilligt wird, wohin
eben der gegenwärtige Antrag gerichtek ist.

Die Original-Bepylagen und Akten be-

liebe der getreue Landtag, nach davon ge-

machtem Gebrauch, zurück zu geben. 2c.
Das Staats-Ministerium.

Bevlage U. 5.

Höchstes Deeret
vom toten April 1821.

Die Kettenzieher bey VBermessun-
gen betreffend.

Nach der Revisions Instruction Cgp.6
XI. 5. 1. und C.p. XV. F. 60. soll bey

Landes-Vermessungen jedem Geometer Ein

Kettenzieher auf Kosten der öffentlichen Kas-
sen gehalten werden. Dagegen verordnet ein
zu jenem Gesetz gehörendes Reglement vom
Jahre 1730. (Schmidtsche Sammlung 25.
VI. S. 352.) daß die Kettenzieher von de#n

Gemeinden zu stellen sepen. Dieses Regle-
ment ist als Norm angenommen worden in

dem alt-Weimarischen Kreise, weil es hier
als Gesetz promulgirt ist, in den neuen Lan-

den, einsonderheit im Neustädtischen Kreise,
weil es höchst billig ist, daß diejenigen, zu
deren unmittelbarem Vortheil die Vermes-
sung mit vorgenommen wird — die Grund-

stücks-Besitzer der Flur—durcheinigeBey-
träge und Hülfe die Kosten der Steuerkasse
mindern und weil die Veranlassung und der

Zweck der neuesten Vermessungen eine gleiche
Behandlung aller Landestheile zu fordern
schien. Auch hat dieses Verfahren in den
neuen Landen keine Beschwerde, keine Wei-

gerung zur Folge gehabt.— Nur in dem

Eisenach'schen Kreise erhebt man Zweifel, ge-
stützt auf die Revisions=InstructionCap.



X. g. 11. und Cap. XV. 7. 60., welche
dort promulgirt ist und bemerkend, daß das
abandernde Reglement von 1730. in dem

Eisenach'schenKreise nicht promulgirt sev.—
UmdieseZweifel gänzlich zu beseitigen, dürf-
te es nöthig seyn, die Verordnung des an-

geführten Reglements als Gesetz für das
ganze Großherzogthum anzuerkennen, und
zwar, was die jetzt zum Zweck der neuen

Besteuerung vorgenommenen Messungen an-

langt, mit rückwirkender Kraft.
Far diesen letzten Antrag spricht der

Umstand, daß sonsteine verschiedene Be-
lastung der Grundstücksbesitzer des einen und

der Grundstücksbesitzer des andern Kreises

sich ergeben würde. Der getreue Landtag
wird sich hierüber annoch aussprechen und,
falls er einer andern Meynung seyn sollte,
zugleich die im Eisenach'schen Kreise bisher
verlegten Kettenzieherlöhne, ohngefähr 400.
thlr., mit in den Etat der Hauptlandschaffts-

Kasse aufnehmen.
Das Sfaacs-Ministerium.

Beylage V. 5.

Unterthänigste Erklärungsschrife
vom Loten Upril 182r.,

auf die höchsten Decrete vom Zten März
und toten April dieses Jahres, die Ein-

quartierungs-Vergütung neu-wei-
marischer Unterthanen aus dem

Jahre 1815.,
ingleichen

die von Gemeinden zu zahlenden

Kettenzieherlöhne bey Vermessun-
gen betreffend.

Von den Gegenständen, welche dem
getreuen Landtag, als auf Feststellung der
landschafftlichen Kassen=EtatsEinflußha-
bend, zur Begutachtung mitgetheilt wurden,
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konnte in der unterthánigsten Etats-Er-
kldrungsschrift nur zweyen eine schickliche
Stelle nicht eingeräumt werden, und er erlanbt

sich daher hiermit seine Erklärung darauf in
Folgendem ehrerbietigst abzugeben.

1) Das höchste Decret vom Sten März

dieses Jahres setzte ihn von der Forderung
einiger neu-weimarischer Unterthanen wegen
Vergutung von Einquartierung und für ge-
lieferte Fourage aus dem Jahre 1815. in
Kenntniß.

Der getreue Landtag ist der Meynung,
daß die Haupt-Landschafftskasse zu Lei-
stung der geforderten Vergütung nicht ver-

bindlich sey, weil während des Zeitraums,
auf welchen die Entschädigung gefordert wird,
die öffentlichen Abgaben der betheiligten
neuen Landestheile nicht in die Landschaffts-

Kasse, sondern in die Kammerkasse geflossen
sind, und empfeiehlt daher dieses Gesuch le-
diglich J. K. H. zu irgend einer Berück-
sichtigung.

2) Besage des höchsten Decretes vom
„roten dieses Nonats, verweigern die Ge-

momden des Eisenach'schen Kreises die Zah-
lung der Kettenzieherlöhne bey Grundstücks-
Vermessungen, weil das die Revisions-In-
struction abändernde Reglement vom Jahre
1730., welches den Gemeinden diese Ver-

bindlichkeit auferlegt, im Eisenach'schen niche
promulgirt worden ist.

Die Promulgation jener Verordnung in
allen Landestheilen, wo sie noch nicht er-

folgt ist, erkennt der getreue Landtag zwar
für nothwendig an, um jedem meoglichen
Zweifel vorzubeugen, allein die rückwirkende

Kraft desselben dürfte nicht anzunehmen sepn.
Dennoch aber liegen zwey Grüunde vor, aus

welchen die Gemeinden des Eisenach'schen
Kreises zur Zahlung der bereits verdienten

Kettenzieherlöhne angehalten werden können,
einmal der, weil es inder Billigkeit beruht,
daß dersenige auf irgend eine Weise verhält-
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nißmaßlg beytrage, dessen Grundstucke ver-
messen werden, was in allen ubrigen, sogar
in den neu erworbenen Landestheilen, zeither

unweigerlich anerkannt worden ist, und zwey-

tens, weil vormals, dem Vernehmen nach,

im Eisenach'schen Kreise jeder Grund-Eigen-
thümer, dessen Grundstücke vermessen wurden,
zur Bezahlung des dritten Theilsaller Mes-
sungskosten verbunden gewesen seyn soll, wel-
che Einrichtung jetzt nicht mehr besteht.

Unter Wiederbeyschluß eines zu Ziffer r.

gehörigen Großherzoglichen Landes-Direc=
tions-Aktenbandes erneuert J. K. H. der
getreue Landtag die Versicherung 2c.

Der getreue Landtag.

Beylage W. 5.

Höchstes Deceret
vom gten März 1821.

Die Einquartierungs=Vergütung
neu-weimarischer Ortschaften aus

dem Jahre 1815.

In den alt-weimarischen Landen und seit

dem isten Januar 1816., als dem Tage

der vollständigen Vereinigung mit denselben,
auch in den neuen Landestheilen, sind be-

kanntlich die von den Einzelnen getragenen
Kriegslasten — zum Theil aus dem Ertrag

der deßhalb ausgeschriebenen Kriegskosten-
Beyträge — nach bestimmten Säten aus

Landeskassen vergütet worden.
Nun sind aber, wie dem getreuen Land-

tage, aus dem ihm bey seiner vorigen Ver-
sammlung mitgetheilten Ministerial= Vortra-
ge, erinnerlich seyn wird, verschiedene neu-
weimarische Communen in dem Falle, in

der Zwischenzeit von ihrer Abtretung an das

Großyerzogthum bis zu dem obigen Zeit-

Pimkt ihrer völligen Vereinigung mit dem-

selben, Einquartierung getragen zu haben,

für welche ihnen eine gleichmäßige Vergä-
tung noch bis jetzt nicht zu Theil gewor-
den ist.

Die Großherzogliche Kammer, in deren
Kassen die öffentlichen Abgaben der neu-er-

worbenen Landestheile, während jenes Zeit-
raums geflossen sind, weigert sich nicht ohne
Grund, eine Verbindlichkeit zu solcher Ver-

gutung anzuerkennen, da sie sich lediglich
mit Erhebung der gewöhnlichen Steuern, wie
sie zu Friedenszeiten zu entrichten gewesen,
begnügt hat, und ist den bedrängten Ge-

meinden, auf höchsten Befehl Sr. K. H.
des Großherzogs, nur einstweilen durchEr-
laß rückständiger Steuern und Gefälle einf-

germaaßen zu Hülfe gekommen; ein Erlaß,
wealcher, nach dem beyliegenden Verzeichnisse,
im Ganzen die Summe von 1570 rthlr.
21 gr. 7,4/8 pf. beträgt. ,

Indessen scheinen den Ansprüchen dieser
Gemeinden, auf die volle regulativ-mäßige
Vergütung, erhebliche Gründe zur Seite zu
stehen und es sind von der Großherzoglichen

Landes-Direction, in dem, nebst den dazu

gehörigen Akten, abschriftlich beyliegendea
Berichte zwey Wege zur Befriedigung der-
selben in Vorschlag gebracht worden.
Der Betrag dieser Forderungen war, in

dem obenerwähnten Ministerial-Vortrage zu-
folge Blatt 40. bepliegender Landes-Direc-
tions-Akten zu 6075 thlr. — gr. 6 pf. für

Einquartierung und 140 thlr. 14 gr. 5 pf.
für gelieferte Fourage angegeben worden; es
wird jedoch von der Landes-Direction eine

genauere Erbôrterung deßhalb vorbehalten.
Der getreue Landtag béliebe diese An-

gelegenheit in Erwägung zu nehmen und
seine Erklärung darüber abzustatten. 2c.

Das Staats-Ministerium.



BeylageX.s.

Hochstes Decret
vom 25sten Januar 1821l.,

die Wasser= und Uferbaukassen

betreffend.

Schon im Jahre 2702. wurde für den
Weimarischen und Jenaischen Kreis eine be-

sondere Wasser= und Uferbaukasse gestiftet, in
welche dann nicht unbedeutende Zuschüsse aus der

Großherzogl. Kammerkasse und bald größere,
bald geringere Verwilligungen aus den land-

schafftlichen Kassen flossen. Die letzteren
wurden auch, nach der Vereinigung der drey
Kreise zu einem Ganzen, wiederholt und

im Jabre 1812., in Gemäßheit einer ständfs-

schen Erklérungsschrift vom 24sten Decem-
ber, dahin geordnet, daß der Uferbaukasse
im Weimarischen und Jenaischen Kreise die
bisherige Verwilligung an 333 rthlr. 8 gr.

fernerhin gewidmet bleiben, zugleich aber
dem Eisenachischen Kreise, zu deruselben
Zwecken, eine Summe von 200 rthlr. jähr-

lich (im ersten Jahre von doo rtihlr.) an-

gewiesen und auf solche Weise auch dort
eine Wasser= und Uferbaukasse errichtet wer-

den sollte. So hat die Sache bestanden
bis zum Jahre 1810. In diesem Jahre
aber sprach sich der getreue Landtag bey
Ueberreichung der Etats dahin aus:

„Zur Vereinfachung des Rechnungswesens
und zur Ersparung der Kosten dürfte beson-
ders das Einziehen verschiedener Neben-

kassen zweckgemäß seyn. Dahin gehs-
ren, nach dem Dafürhalten des Landtagé,
auch die Wasser und Uferbaukassen.

Schadhafte Ufer sind in der Regel auf
Kosten der angränzenden Grundstücksbe-
sitzer herzustellen, und es würde ein dazu
nöthiger Aufwand nur in dem Falle aus

der Landschafftskasse zu bestreiten seyn,
wenn zu Erhaltung der Landesgränzen,
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oder sonst bey ganz außerordentlichen Fäl-
len ein Uferbau sich nothwendig machen
sollte. Der Landtag hat Urseche zu ver-

muthen, daß diese Grundsätze zeither als
richtig anerkannt worden sind; denn die

Wasser= und Uferbaukassen haben nur
dem Namen nach bestanden, es ist aus

denselben nur sehr selten etwas der Be-

stimmung gemäß verwendet worden, wie

die Rechnungen ausweisen. Vorläufig ist
die für die Uferbaukassen verwilligte Sum-
me in den Etat der Haupt-Landschaffts--

kasle nicht mit ausgenommen worden; sollte
jedoch, besonders zu Sicherung der Lan-

desgränzen, sich ein Uferbau nothwendig
machen, so dient der Reserve-Fonds zur

Aufhülfe. Uebrigens erscheint wohl der
Wunsch gerechtfertigt, daß die bey den
Wasser= und Uferbaukassen vorhandenen
Activa an die Haupt-Landschafftekasse

übergezahlt und dort wieder in Einnahme
gestellt werden möchten.“

Se. K. H., der Großherzog, genehmigten
diese Erklärung in so weit, daß die Ver-
willigungen für die oft erwähnten Kassen aus
dem Etat der Haupt-Landschafftskasse weg-

blieben, also vor der Hand eingezogen wer-
den durften; aber, was die übrigen damit

zusammenhängenden Wünsche und Anträge
des getreuen Landtags anlangt, behielten
Hoöchst-Dieselben Sich die Vernehmung der
Landes-Direction und weiter die endliche
Schlußfassung ausdrücklich vor. —

Nachdem die Landes-Direction die er-

forderten Berichte, unter Einsendung der
Abten und Rechnungen, erstattet hat, soll
dem getreuen Landtage Folgendes eröffnet
werden.

1) Wie Se. K. H., der Großherzog,
jeden Antrag auf Vereinfachung der Ver-
waltung und Kostenersparniß in solcher,
wenn er auf Gründen beruht und ausführ-

bar ist, gern genehmigen und es mit Wohl-
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gefallen bemerken, daß der Landtag darauf
seine Aufmerksamkeit richtet, so genehmigen
Höchst -Dieselben auch hier die Einziehung
der Uferbaukassen, als für ssch bestehender, eine
besondere Verwaltung und Rechnungslegung

erfordernder Kassen.
2) Erwägen aber wird der getreue Land-

tag, mit besonderer Rücksicht auf einige Be-
merkungen der Landes-Direction, zweyter
Section, ob es nicht räthlich sep, auf den
Etat der Haupt-Landschafftskasse, oder auf
die Etats der einzelnen Kreiskassen eine ge-

wisse Summe für den Wasser= und Uferbau,
in sofern solcher Sache des Staates ist, und

durch augenblickliche Hülfe größerer Scha-
den abgewandt werden kann, besonders zur
Disposition der Landes-Direction durch die

Landräthe, wieder aufzunehmen, in der Art,
daß, wenn in einem Jahre diese Summe

nicht, oder nicht ganz verbraucht wird, die
Ersparniß unter dem baaren Vorrathe bey der

-Haupt-Landschafftskasse oder der reis-

kasse mit in das folgende Jahr hinuber geht.

3) Ueber den bey der Eisenachischen Was-

ser= und Uferbaukasse vorhandenen baaren
Vorrath ist durch ein höchstes Rescript vom

Zgsten September 1820. verfügt worden,
indem sich, nach dem übereinstimmenden Gut-
achten mehrerer Sachverständigen, an der

Werra sehr bedeutende Baue dringend noth-

wendig machten, welche, nach Gründen des
Rechts und der Billigkeit und nach den bis-

her angenommenen Grundsätzen, den anlie-

genden Acker= und Wiesenbesitzern allein nicht
zugemuthet werden konnten. Es hat aber

diese Kasse außenstehen:
212 thl. 12 gr.—pf., welche zu einem Ufer-

bau an der Ulster und

12 42 -, welche zu dem Hebam-
men-Institute in Ei-

senach vorgeschossen
worden.

Tenes ist mit höchster Genehmigung ge-

956-

schehen und ber getreue Landtag wirh selbst
die definitive Verausgabung dieser Sum-
me um so gewisser genehmigen, als auch

ihm der Gedanke an eine noch bestehende

Trennung der einzelnen Landestheile von ein-

ander immer fremder zu werden anufängt.

Dagegen ermangelt zwar, was den Vorschuß
an das Hebammen-Institut betrifft, die aus-

drückliche höchste Genehmigung, indesfsen
dürfte dennoch die Verantwortung der Lan-
des-Direction für genügend anzusehen seyn,
ja vielleicht der getreue Landtag sich zu dem
Antrage aufgefordert fühlen, daß die dem
Hebammen-Institute dargeliehene Summe
dieser so wohlthátigen, aber héchst dürftig
ausgestatteten Anstalt ganz überlassen wer-
de.

Ueber sein Passivum der Eisenachischen
Wasser= und Uferbaukasse, welches jedoch
unverzinslich steht und höchst wahrscheinlich
nicht zurückgefordert werden wird, findet
der getreue Landtag in den „Akten zureichende

Kachricht.

4) Das Vermögen der Wasser= und
Uferbaukasse im Weimarischen und Jenai-

schen Kreise bestand am. Schlusse des Jah-
res 1810. — die Rechnung für 1820. ist

noch nicht berichtigt — in

 2732 thl. ausßeliehener Kapitalien, näm-
lich 1832 thl. bey der Stadt-
pflasterkasse zu Weimar und zo#o
thl. bey der Thorhauskasse zu
Jena,

b) 1089 thl. 15 gr. 90z pf. Propre-Rest des
vormaligen Rechnungsführers,
welcher noch im Concurse mit
befangen ist,

c) 635thl. 8gr. 73 pf. baarem Gelde,
d) einigen an den Flüssen gewonnenen Wie-

sen und Holzflecken, welche im Jahre
1810. durch Verpachtung und Holzver-
kauf zu 36 rthlr. 7 gr. benutzt worden,



e) dem Rechte auf gewisse Strafgelder we-
gen Beschadigung der Wehre bey der Floße.

Daß die Activa unter a. b. und c., mit

ihrer etwaigen Vermehrung im Jahre 1820.
zu der Haupt- Landschafftskasse übergehen,
ist ganz unbedenklich, in so fern der getreue

Landtag sich nicht bestimmen sollte, den Vor-
schuß an die Thorhauskasse, weil hier

eine Kasse, welche größtentheils Landeskasse
ist, der andern Landeskasse schuldet und den

Vorschuß an die Stadt-Pflasterkasse,

weil solches, bey der bestehenden Einrichtung,
ebenfalls nicht die Unterstützung einer Orts-
kasse seyn, sondern der Straßenbaukasse zu
Gute kommen würde, ganz zu streichen.

Dagegen werden die Wiesen= und Holz-
flecke — deren Verußerung um deswillen

nicht räthlich ist, weil sse auch Materialien
zum Uferbaue felbst geben — wobl forthin

bey der Landes-Direction adminittrirt und

die Strafgelder unter c. als Polizey-Stra-

fen ebenfalls bey der Landes-DOirection ver-

rechnet werden müssen.
Der getreue Landtag wird bey diesen

Antrágen es nicht übersehen, daß das Ver-

mögen der Wasser= und Uferbaukasse keines-
wegs allein durch Beyträge aus den land-

schafftlichen Kassen, sondern in seinem er-

sten Stock aus Beyträgen Großherzoglicher
Kammer gewonnen worden ist, daß folglich,
streng genommen, bey Aufhebung der Kasse
und Einziehung des Vermögens auch Groß-
herzogliche Kammer um so gerechtere An-

sprüche sormiren könnte, als die neuen ge-

setzlichen Bestimmungen über den Uferbau,
welche in Antrag gebracht worden sind, auch
ihr manche Last zubringen werden.

5) Sollen, wie der Landtag gewünscht
hat, die Besitzer der an die User anliegen-

den Grundstucke, bey Uferbauen mehr in
Anspruch genommen werden, als bieher, soll

eben dadurch die Aufi#ebung der Wasser-

und Uferbaukassen unbedenklich erscheinen, so
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macht sich eine gesetzliche Bestimmung über
die zwey Fragen: welche Bauesind Sache
des Staats oder dessen, welchen sonst an

dem Flusse, oder Bache das Eigenthums-
recht zusteht? und: in welchem Verhaltnisse
sind jene Grundstücksbesitzer zu den Kosten

beyzuziehen? dringend nothwendig. Se. K.
H.,der Großherzog, haben in dieser Ueber-
zeugung von der hiesigen Landesregierung

den ersten Entwurf zu einem Gesetze über

diesen Gegenstand bearbeiten und solchen
weiter von der Landesregicrung in Eisenach

begutachten lassen. Auf höchsten Befehl
werden die darüber ergangenen Akten dem

getreuen Landtage mitgetheilt, damit auch
dieser sich in der Sache erkléren und hier-

durch noch während seines dermaligen Zu-
sammenseyns, die endliche Redaktion des

Gesetzes möglich machen könne. 1c.
Das Staats-Ministerium.

Beylage T7T. 5.

Unterthänigste Erkldrungsschrife
vom i7ten April 1821.

auf das höchste Decret vom 2östen
Januar 1821., die Wasser-und Ufer-

baukassen betr.

Ihro K. H. spricht der getreue Landtag
seinen ehrfurchtsvollsten Dank aus, für die
ihm mittelst höchsten Dekretes vom zösten
Januar d. J. bekannt gewordene landes-

fürstliche Genehmigung, daß die hier und in
Eisenach bestandenen Uferbaukassen, als für
sich bestehende Kassen, gänzlich eingezogen
worden. Wenn er hierben

1) was die Eisenachische Kasse betrifft,
nach der bereits erfolgten höchsten Verfü-
gung über den baaren Vorrath bey selbiger,
die definitive Verausgabung eines daraus

geleisteten Vorschusses von 212 rthlr. 12 gr.
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zu einem Uferbau an der Ulster, genehmigt,

wegen der dem Hebammen-InstitutezuEisenach
vorgeschossenen 956 rthlr. 12 gr. 41 pf.
aber seine Zustimmung ertheilt, daß diese
Summe der genannten wohlthätigen Anstalt.
ganz überlassen werde; wenn er

2) hinsichtlich der Weimar = Jenaischen

Wasser= und Uferbaukasse sich bepfällig er-
klärt, daß die der Jenaischen Thorhäuser-
Kasse vorgeschossenen Zoo rthlr. vom isten
Januar des laufenden Jahres an nicht wei-

ter verzinßt, vielmehr gänzlich gestrichen
werden; so darf er mit Zuversicht auf die

höchste Genehmigung J. K. H. rechnen, daß
alle übrigen Activ -Forderungen der zuletzt

genannten Kasse, so wie der sich ergebene
baare Vorrath zu Ende des Jahres 182.,

der Haupt-Landschafftskasse uberwiesen worden,
indem ein etwaiger Anspruch der Großher=

zoglichen Kammer an jenem Bestande um

so weniger eintreten könnte, als derselben
seit der Fundirung jener besondern Kassen
aus landschafftlichen Nitteln, manche Aus-

gabe mag erspart worden seyn, welche au-
ßerdem ihr, als Eigenthümerin des Flusses,

zugekommen seyn dürfte.
Gegen die Ueberweisung der der uUfer-

baukasse biher zuständigen Wiesen und Holz-
flecken, so wie der wegen Beschäbigung durch
die Flöße zu erhebenden Strafen an die

Landes-Polizeybehörde, hat der getreue
Landtag nichts zu erinnern, unter der Vor-
aussetzung, daß die auf jenen Flecken zu
gewinnenden Materialien zu den in der Nähe

nothigen Bauen gegen Bezahlung überlassen
werden.

Wenn auf solche Weise vom Anfange
des laufenden Jahres an eine besondere

Wasser = und Uferbaukasse ferner nicht mehr

besteht, so muß es allerdings für sehr nüt-
lich anerkannt werden, daß über die Ver-

bindlichkeit, die nöthigen Wasser= und Ufer-
baue zu bestreiten, gesehliche Bestimmungen

eintreten. Dem getreuen Kandtage hat der
zu dem Ende bearbeitete Entwurf sehe
zweckmäßig erschienen, die in selbigem auf-
gestellten Grundsätze entsprechen durchgehends
seinen Ansichten und von den dagegen ia

den Akten verliegenden Erinnerungen haben
ihn nur die beyden Paragraphen 5. und

15. zu den ebrerbietigsten Anträgen bestimmt:

1I) daß dem anliegenden Grundstücksbe-
sitber, welchem ein Bau ganz oder zum

Theil obliegt, nachgelassen werde, das gan-
e betreffende Grundstück aufzugeben und
aich dadurch von jener Verbindlichkeit zu be-
freyen, und daß in solchem Falle und wenn

Niemand sich zu Uebernahme des Grund-
stückes mit dieser Verbindlichkeit freywillig
versteht, die Gemeinde, in deren Flur das-
selbe liegt, eintreten müsse;

2) daß nicht durch die, zur Leitung und
zur Aufsicht beym Baue, in Vorschlag ge-
brachten doppelten Behörden, den betressen-
den Grundstüucksbesitzern ein größerer Auf-

wand erwachse, sondern hierbey die moglid-·
ste Einfachheit beobachtet werde.

Alle übrigen nach den Akten gemachten
Erinnerungen bleiben wohl mit Recht zu
etwaiger Berücksichtigung bey der definitiven

Redaction ausgesetzt; höchst wüänschenswerth
aber ist es, daß auch noch einige nahere
Bestimmungen uber Alluvionen und uber die

Verhinderungen der bey selbigen haufig ein-
tretenden Nachtheile, mit Zuziehung des
einen oder des andern Landraths festgestellt,
und in dem Gesetze ausgenommen worden. "

Wenn endlich der getreue Landtag den
höchsten Antrag: daß für den Wasser= und

Uferbau überhaupt eine gewisse Summe im
Etat der Landschafftskasse ausgesetzt werde

ebrerbietigst ablehnt und sich deshalb auf
seine frühere im Jahre 1819. abgegebene
Erklárung zu beziehen wagt; so geschiehe
dieses in der festen Ueberzeugung, das jede
kleinere Summe, in Sciehung; auls *



Ganze, eine unnothige, jede großere Summe
aber, eine fur alle nicht zunachst dadurch
begünstigten Steuerpflichtigen unbillige und in
keinem Verhältnisse mit den Kräften der

Kasse stehende Ausgabe seyn würde. Ihro
K. H. bittet er ehrfurchtsvoll, dieser Ansicht
die höchste Zustimmung nicht zu versagen
und indem er sämmtliche in dieser Angele-

genheit ihm zugekommenen Akten wieder bey-
schließt, wiederholt er die Versicherung sei-
ner tiefsten Verehrung und unwandelbaren
Treue.

Der getreue Landtag.

Beylage2.5.

Höchstes Deceret
vom #ten April 182#1#

Die Dismembration der geschlosse-
nen Bauergüther betreffend.

Nach der ständischen Erklärungsschrift v.
29sten v. M., hat der dem getreuen Landtag
vorgelegte Gesetzesentwurf über die Dismem=
bration der geschlossenen Bauergüther nur

theilweise die Zustimmung der Mehrheit der

Abgeordneten erhalten und es sind hinsichk-
lich mehrerer Bestimmungen desselben, neue,
abweichende Vorschläge gethan worden.

Da hierbey verschiedene nothwendige Fra-
gen unerörtert geblieben sind, deren gleichzei-
tige Entscheidung unerláßlich ist, z. B. wo-
durch das Widerspruchsrecht der Gemeinde,
der Steuerkasse, des Lehns-Frohne= und Erb-

zinsherrn bey vorhabender Zerschlagung ei-
nes Bauerguthes bedingt sey?: wie weit die-

ses Recht in seinem Gebrauche und Erfolge
gehen solle? so wird die Entwerfung eines
neuen Gesetzes nöthig, welches von neuem

der verfassungsmäßigen Erklérung des Land-
tags bedarf.

Daher wollen Se. Königl. Hoheit, der
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Großherzog, diese Angelegenheit, nach weite-
rer Bearbeitung, der nächsten ordentlichen
Landtagsversammlung, zur definitiven Erklä-

rung vorlegen, und einstweilen, in dieser Hin-
sicht, Alles bey dem Bisherigen bewenden
lassen. 2c.

Das Staats-Ministerium.

Beylage A. ö.

Hoöchstes Deeret
vom öten April 1821.

Die angeblich noch unvergüteten
älteren Kriegsforderungen der Un-

terthanen in einigen neuen Landes-

theilen betreffend.

Der getreue Landtag verwendet sich, mite-
telst unterthänigen Vortrags vom Zlsten
März, für das Gesuch der Unterthanen in

den ehemals Hessischen, Erfurt=Blanken-
hapnischen und reichsritterschaftlichen Landes-
theilen, um Vergütung für diejenigen Kriegs-
leistungen und Lieferungen, welche sie vor

ihrer Vereinigung mit dem Großherzogthume
gethan haben.

Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, wol-
len diese Forderungen näher untersuchen und
deshalb, wenn es nach Lage der Sache mit

Wahrscheinlichkeit einigen Erfolges geschehen
kann, bey den betreffenden auswärtigen Re-
gierungen die geeigneten Schritte thun las-
sen; das unterzeichnete Staats-Ministerium
aber ist gnäádigst angewiesen, dem getreuen
Landtag hiervon vorlaufig Nachricht zu er-
theilen.

Das Staats-Ministerium.
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Beylage B.6.

Hochstes Decret
die hochste Sanction einiger Er—

kláärungen betreffend.

Carl! August
rc. rc.

Wir haben die Uns gebührend vorge-

tragenen Erklärungsschriften des getreuen.
Landtags, vom Zten Januar, die Errichtung
einer Sparkasse betreffend, vom zosten März,
die Abgaben an die Waisen=Anstalten be-
treffend, und vom Zlsten März, die Pen-

sionirung der Wittwen und Waisen verstor-
bener Staatsdiener betreffend, ihrem ganzen

Inhalte nach, Unsern Gesinnungen und Ab-
sichten entsprechend befunden, und nehmen
daher keinen Anstand, Unsere landesfürstliche
Sanction zu denselben, hiermit zu ertheilen.

Was dem zufolge
1) den umgearbeiteten Gesehesentwurf,

wegen Pensionirung der Staatödiener-Witt-

wen und Waisen, anlangt, so soll
a) die Bestimmung der Penston auf den

fünften Theil des Dienst-Einkommens des
verstorbenen Staatsdieners, ingleichen ·

b) die Festsetzung der geringsten Pension
auf 25 thlr., in das Sesetz aufgenommen
und dasselbe sodann zur öffentlichen Kunde
gebracht werden. Die Pension der Wittwen

im Felde gebliebener Unter-Officiers sollen,
dem ständischen Antrage gemäß, nicht aus
der Kriegskasse, sondern ebenfalls aus der

Haupt- andschafftskasse gezahlt werden.
Die bisherigen Besoldungs-Abzüge für

die Almosenkassen der Communen Weimar

und Eisenach, hören vom usten Januar
1822. an, gänzlich auf, und die Staats-

diener unterliegen, in Hinsicht auf die Un-

terstützung der Orts-Almosenkassen, künftig
keinen andern Bestimmungen, als alle übri-

gen Einwohner des Orts (Mitglieder der
Orts-Gemeinde im weitern Sinne.)

2) Es bewendet vor der Hand noch bey
den bisherigen Landes= und Communal= Ab-

gaben an die Waisen= Anstalten im Groß-
herzogthume, mit Ausnahme derjenigen, wel-
che in Gemäsheit anderer gesetzlichen Be-

stimmungen wegfallen, z. B. wahrscheiulich
nach . 120. der neuen Zunftordnung.

3) Die neue Anstalt der Sparkasse ist

bereits zur Ausführung gekommen und hat
einen gedeihlichen Fortgang. 2c.

Weimar, den öten April 18237.

Carl August.

BeylageC. 6.

Hoöchstes Decret-
vom ioten April 1821.

Den Entwurf einer allgemeinen
Zunftordnung betteffend.

Der getrene Landtag hat in seiner Er-
klérungsschrift vom osten März d. J. den
von Großherzogl. Landes-Direction bearbei-

teten, ihm mitgetheilten Entwurf einer all-
gemeinen Zunftordnung, eines Gesetzes, wel-
ches die alte ehrwürdige Einrichtung der
Zünfte und Innungen in dem Großherzog-=
thume, wo sie nicht mehr besteht, wiederher-
stellen, wo sie noch besteht, wieder erfrischen
soll, „ein sehr wohl gelungenes
Werk“ genannt. Er hat aber zugleich

mehrere Erinnerungen und Anträge hinzuge-
fügt und nicht nur die Berücksichtigung der-

selben empfohlen, sondern auch von dieser
seine Zustimmung in die Promulgation des
Gesezes abhangig gemacht.

Das Großherzogl. Staats-Ministerium
muß deshalb noch einmal auf die Sache zu-
rück kommen und,, nach den Befehlen Gr.

Königlichen Hoheit, des Großherzogs, mehrere



Punkte der angeführten Erklärungsschrift
als solche bezeichnen, welche der wiederholten
Errterung und Prüfung in dem Landtage
selbst zu unterwerfen seyn dürften. Es ge-
hort dahin

I. der Antrag:

„daß allen Handwerkern die Niederlassung
auf dem Lande und allen Landmeistern

das Halten von Gesellen und Lehrlingen,
gleich denen in der Stadt, zugestanden wer-

den möge.“

Das zunftmäßige Betreiben bürgerlicher Nah-
rung, unter Aufsicht der Gemeindeoberen, macht
das Charakteristische der Städte aus. Wer

solches aufheben, wer das Stadtrecht dem

platten Lunde mittheilen will, kommt in Ge-

fahr, Gränzen zu verwirren, welche die Ge-
schichte gezogen hat, den Grund anzutasten,

auf welchem die innere Einrichtung unserer
Gemeinwesen forthin erhalten werden sollte.
Es tritt hinzu, daß die Verfassung des Groß-
herzogthumo — das Grundgesetz vom öten

WMay 1816. — jenen Unterschied zwischen

StadtundLand anerkennt, daß die Aufhebung
desselben mit dem Grundgesetze, nicht wohl zu

vereinigen seyn möchte. Das Bewegliche der
bürgerlichen Gewerbe, des bürgerlichen Ver-
kehrs, wird auch dort dem Ruhigen und

Festen in dem Grundbesitze, seiner Bewirth-
schaftung, den Arbeiten, welche dadurch noth-
wendig werden, zur Seite gestellt. Die Re-

präsentanten des ersten, der bürgerlichen Ge-
werbe, des bürgerlichen Verkehrs, sucht das
Gesetz in den Städten, nicht in den Dör-

sern; sie sollen nicht gewählt werden aus
den Gewerbetreibenden, wie man sich solche

in dem ganzen Lande zerstreut, sondern aus
den Gewerbetreibenden, wie man sich solche

in den Städten vereinigt dachte. Ueberhaupt

ist wohl zu erwägen, daß es sich, in dem An-
trage der Erklärungsschrift, auch von Auf-

bebung einer alten, schon bestehenden Ord-
nung handelt., nicht bloß von Herstellung
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einer neuen Ordnung. Gerecht ist die Be-
steuerung aller Staatsburger, die Beyziehung
der Stadter zu den öffentlichen Lasten nach
dem Gesetze, welches im Jahr 1 822. zur Aus-

führung kommen wird. Aber ebenfalls eine

Forderung der Gerechtigkeit scheint es zu

seyn, daß, unter jener Voraussetzung, die
Städter bey den noch bestehenden städtischen
Rechten, bey den noch bestehenden Rechten
ihrer Gemeinheiten geschützt, daß ihr Er-
werb, wo nur möglich, gewisser, nicht un-

gewisser gemacht werde. Auch dürfte die
Ausführung des Gegentheils weder den Hand-
werkern, noch den Dörfern selbst einen wah-
frren Gewinn bringen. Jene schreiten nur da

fort, wo mehrere neben einander arbeiten,
wo der eince den andern ermuntert, ihn beo-

bachtet, von ihm lernt; diese verlieren im-
mermehr von ihrer glücklichen Ruhe, an der

Zufriedenheit ihrer Bewohner, gehen immer
mehr in ihrem Wohlstande zurück, jemehr
ste von dem städtischen Treiben in sich auf-
nehmen. Man vergleiche die Flecken, Markt-
flecken — halb Stadt halb Dorf — mit den

reinen Dörfern, die Dörfer in der Nähe ei-
ner größern, bevölkerten Stadt mit den

Dörsern, welche sich, in weiterer Entfernung,
die alten Schranken und die alte Sitte er-

halten haben. Gegen solche Gründe und
solche Erfahrungen dürfte der Wunsch, die
Bequemlichkeit einzelner Dorfbewohner nicht
zu beachten seyn, zumal da der vorliegende
Gesetzesentwurf diejenigen Handwerker, wel-
che augenblicklich in den Wirthschaften ge-
braucht werden können, nicht gänzlich in die
Städte gebannt, sondern mit Beschränkun-
gen auch auf den Dörfern geduldet wissen
will. Für außerordentliche Verhältnisse und
Beoürfnisse ist durch den Vorbehalt am En-

de des F. 15. hinlänglich gesorgt weorden.
Es folgt

II. der Antrag:

„daß der Saßb; die Innungslade gehört
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nur in die Stadte, nicht als Negel

aufgenommen werden moge.“
Was schon gegen den ersten Antrag be—

merkt worden ist, kann hier wiederholt wer—

den. Aber es reihen sich daran noch folgen-
de Fragen: wer soll, wenn der Mittelpunkt

einer Zunft vielleicht in einem ganz entfern-
ten Dorfe ist, die Aufsicht führen, welche
sich der Staat über alle Vereinigungen und

Gemeinheiten in seinen Grenzen, also auch
uber Zünfte, vorbehalten muß? wie läßt sich,
bey einer solchen Einrichtung, eine Nufsicht
der Zunft selbst über ihre Glieder, ein Ein-

wirken ihrer Vorsteher auf Erhaltung guter
Ordnung, guter Sitte und Zucht mit eini-

ger Wahrscheinlichkeit erwarten? dazu bommt,
daß die wandernden Gesellen den Siß ihres

Handwerks nur in den Städten suchen, daß,
wenn hier der Sitz des Handwerks, die

Innungölade, nicht seyn sollte, den einzel-
nen Meistern in den Städten eine neue, oft

nicht unbedentende Last aufgeburdet werden
würde. — Hiernchst ist

1I1I1. Bey 6. 22. und F. 23. des Ent-

wurfes und der dagegen aufgestellten Erinne-
rung wohl zu erwägen, daß in der Regel alle
Artikel der Innungen, auch die der geschlosse-
nen, mit dem landesfürstlichen Vorbehalt ver-

sehen sind; „daran nach Befinden,
nach Zeit und Gelegenheit, zu meh-
ren, zu mindern u. s. w.,“ und das dieser

Vorbehalt um so weniger aufgegeben werden

mag, je nothwendiger, je unerläßlicher für das
gemeine Beste der Gebrauch desselben seyn
kann. Man denke sich eine Stadt, die vor

50., 00., 100 Jahren 4000 Einwohner

zählte, die damals, nach ihrem Bedurfnisse,
mit drey, vier Meistern eines Handwerks ver-

sehen wurde. Soll diese nicht mehrere er-

halten, wenn sich die Bevölkerung jebßt auf
Cooo, 8f000 Einwohner vermehrt hat? Viel-
leicht könnte dem Antrage des getreuen Land-

tage durch die Sate entsprochen werden:

I) die Aufhebung geschlossener Innungen.
soll statt finden bönnen. 2) Sie setzt voraus,
daß die Ortsgemeinde und die Ortsobrigkeit
vereint darauf antragen. 3) Enthalten die
Innungsartikel die oben erwähnte Klausel,

den Vorbehalt, so haben die jehigen Glie-
der der Innung und die Inhaber der damit

zusammenhängenden Real-Rechte nur den

Vortheil, welchen §. 23. des Entwurfes
sichert, sie haben keine Anspruche auf Ent-
schädigung. 4) Enthalten die Innungöarti-
kel jene Klausel, jenen Vorbehalt nicht: so
muß eine Entschädigungs-Summe auäögemit-
telt und den Betheiligten von der ganzen

Ortsgemeinde geleistet werden. Diese Säte
habendie Analogie dessen für sich, was über
die Aufhebung von Privilegien Rechtens
ist. — Uebrigens versteht sich von selbst,

daß eine Abänderung der allgemeinen Zunft-
ordnung, eben weil sie allgemeines Landes-

gesetz seyn, als solches, unter verfassungem-
ßiger Mitwirkung des Landtags, zu Stande
kommen soll, nur mit Zustimmung des

Landtags erfolgen bönnte. Aber nicht ent-
sprechen dürfte es dem Grundgesetz, wenn,
wie es scheint, zu 8. 7. des Entwurfes das-

selbe, auch in Bezug auf einzelne besondere
Zunftordnungen — auf Statuten — be-

hauptet wird. —

Gegen einige der ubrigen Erinnerungen sollen
IV. die Bedenken in folgenden Fragen

angedeutet werden: .

1) (zu g. 57.) Wenn dieser Paragraph des
Entwurfes nicht aufgenommen wird, werden
nicht manche Innungen Mangel an Gesel-
len haben?

2) (zu §. 67. und 62.) Im vierzehnten
Jahre erfolgt die Aufdingung; im sieben-
zehnten, achtzehnten Jahre, kann bev man-

chen Handwerkern die Lehrzeit vorüber seyn.
Ehrt es die Meisterschaft, wenn ein so jun-

ger Mann, ohne alle Erfahrung u. s. w., da-

zu gelangen darf? Nimmt nicht 9. 62. auf



Familien-Verhältnisse hinreichende Rucksicht?
Sollte es nicht zur vollkommenen Beruhi-

gung des Landtags gereichen, wenn die Aus-

nahme von der Regel in diesem §. von

dem Ermessen der Ortsobrigkeit, unter

verfassungsmäßiger Beystimmung der Ge-
meinde, abhängig gemacht würde:

3) (zu J. 21.) Gehört wohl in die
besondern Statuten der Schneider-Innungen.

4) (zu F. 73. und §F. 78.) Will man die-

se Weiterung, welche, bey dem Verschluß in
die Lade und bey der Herausnahme aus der

Lade, wenigstens zwey und in der Regel

drey Personen in Bewegung setzt?
5) (zu §. 118. c.) Hier msöchte wohl

Zuchthausstrafe und weiterhin Arbeitshaus-
strafe als das entscheidende Merkmal fest-
zusetzen seyn, da es nicht schicklich sepn
würde, ein Register von strafbaren Hand-
lungen — Verbrechen —einzuschalten. Auch

das Königlich Bayersche Gesetzbuch, wel-
ches einer neuen Kriminal= Gesetgebung

für das Großherzogthum zum Grunde ge-
legt worden ist, verordnet Art. 23.: „Ver-
lust des Adels und aller Würden, Staats-

und Ehren ämter (s. den Entwurf F. 4.)
ist eine nothwendige rechtliche Folge der Ver-
urtheilung in die Todes-; Ketten-, Zuchthaus-
oder Arbeitshausstrafe.“ Und sollte man
nicht eben so streng, wo nicht noch strenger.
bey der Frage seyn, ob jemand mit dem
Ehrentitel zu bekleiden, in eine ehrenhafte

Gesellschaft aufzunehmen sey?
6) (zu § 233.) Die Ausnahme von der

Regel giebt dem ausläándischen Meister nicht
nur ein Recht in dem Bezirke der Innung,

in dem Bezirke der Unterobrigkeit, sondern,
im Sinne und Geiste des neuen Gesetzes,

auch ein Recht in andern Theilen des Lan-
des. Sollte dieses Recht, wenn auch nur

folgeweise, Eine Gemeinde und Eine Orts-
obrigkeit dem Ausländer ertheilen dürfen?2
—Wie z. B. wenn die Innung eines Orts,
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ohne Widerspruch von Seiten der Obrig-
keit, auf den Gedanken käme, um ihres

Vortheils willen, alle Meister desselben
Handwerks in einer benachbarten Gränzstadt

in sich aufzunehmen und denselben das Recht
inlándischerMeister zu ertheilen?

7) (zu F. 140. 150% 151. und 2562.)
Die Ausnahme dürfte wohl die Regel aufhe-
ben., da ein Herkommen überall besteht. Ist
das zu wünschen? Bestimmen nicht die Ge-

setze, daß auf Gebräuche, Herkommen
in den Handwerken, nur in sofern Rücksicht

zu nehmen sey, als sie von#der Regierungöge-
walt anerkannt worden? ist also hier etwa

ein widerrechlicher Eingriff in wohl erwor-
bene Rechte zu fürchten?

8) (zu §. r00. 10r. und 192.) Ober-

meister und Beysitzer sind in den Innungen
Eins; sie bilden den Vorstand der Innung.

Ist es zweckmaäßig, daß sich der Vorstand

vo Selege seiner Rechnung selbst attestireno

Der getreue Landtag wird über den In-
halt dieses Decretes sich weiter erklären und

vielleicht sich bewogen finden, mehrere seiner
Erinnerungen entweder überhaupt, oder doch

in sofern zurück zu nehmen, als er von ih-

rer Berücksichtigung die Promulgation des

ganzen Gesehes abhängig gemacht hat. Er
könnte dieses, nachdem er den ihm vorge-
legten Entwurf der Zunftordnung im Allge-
meinen für „ein sehr wohlgelungenes

Werk erklart“ hat, um so unbederklicher
je gewisser die möglichste Berücksichtigung
ständischer Erinnerungen bey neu zu erlas-
senden Gesetzen den Gründen gemäß ist
welche Se. K. H., der Großherzog, bey
Stiftung der Verfassung vor Augen gehabt
haben. 2c.

Das Staats-Ministerium.
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Beplage D.6.

Unterthänigste Erklärungsschrift
vom 18ten April 1821.

Den Entwurf zu einer allgemeinen
Zunftordnung betr.

In dem bohen Ministerial-Decrete vom
tloten d. M. sind bey den, in der ständi-

schen Erklärungsschrift vom 29sten v. M.

zu dem Entwurfe einer allgemeinen Zunft-

ordnung gestellten Erinnerungen und An-
trägen, mehrere Punkte der wiederholten
Erörterung und Prüfung in dem Landtage
empfohlen werden. Der getreue Landtag
trägt hierauf das Resultat seiner desfallsi-
gen Berathung in Folgendem ehrerbietigst vor:

Zu I. Er glaubt auf seinen frühern
Antrag, daß allen Handwerkern die Nieder-
lassung auf dem Lande und allen Landmei-

stern das Halten von Gesellen und Lehrlin-
gen, gleich denen in der Stadt, zugestanden
werden möge, unter den Voraussetzungen
nicht ferner bestehen zu durfen, wenn

6c0 bey K . 15. zu denjenigen Handwerkern,

welchen in der Regel die Niederlassung in

den Dörfern gestattet ist, noch
Sattler,
Glaser und
Becker

gesebt, auch der Schluß dieses. Paragra-
phen in der Art etwa gefaßt:

„Auch sollen andere Handwerker da,
wo sie bisher waren und es die Ge-

meinden, unter Anführung genügender
Gründe ausdrücklich verlangen, ferner
geduldet werden;“ und

d) bey F§. 16. dagegen der Zusatz noch bey-
gefügt werden kann:

„De, wo die Special-Innungsartikel

das Halten der Gesellen auf dem Lan-

de bisher erlauben, soll es in der Regel

auch ferner gestattet seyn.“

Bey diesen Auênahmen wünschte der
kandtag vorzüglich die besonderen Verhält-
nisse des Amts Kaltennordheim, des Ge-

richts Völkershausen und der ehemaligen

Hessischen Gebietstheile berücksichtigt zu haben.
Zu 1I. Bey dem Antrage, daß der

Satz: „die Innungslade gehört nur in die

Städte“ nicht als Regel aufgenommen wer-
den möge, wollte der Landtag ebenfalls nur

die bisherigen Verhüältnisse der bemerkten
Districte im Eisenacher Oberlande, wo in-

ländische Städte fehlen, beachtet sehen.
Zu lII. Wenn auch der getreue Land-

tag von seiner frühern Ansicht, daß zu Ber-

meidung unnöthiger Besorgnisse die Fassung
des §. 7. in der von ihm vorgeschlagenen

Raße zu mildern seyn möchte, nicht abge-
hen kann; so wollte er doch seine hier zu-
gleich ausgesprochene Zustimmung nur auf
Abänderung der allgemeinen Zunftgesetze, nicht
aber auf Special-Innungsartikel, bezogen
haben.

Unter den in dem höchsten Decrete ausge-

sprochenen Modificationen findet übrigens
der Landtag gegen die Beybehaltung der F.5.
22. und 23. nunmehr nichts weiter zu er-
innern.

Zu IV. und zwar

zu §. 57., die Annahme unzünftiger Ge-
sellen betreffend, wünscht der Landtag aus

den frühern angeführten Gründen noch fer-
ner dessen Weglassung.

zu §. 61. und 62. will er seine frühere

Erinnerung fallen lassen; eben so
zu §. 21., wo die desfallsige Bemerkung

den besondern Statuten der Schneider-In-

nungen vorbehalten bleibt.
zu F. 73. und 8. 78. glaubt der Land-

tag von seinem Antrage, daß die Legitima-
tionen auch in der Innungslade aufbewahrt

werden dürfen, wegen örtlicher Verhältnis-
se, nicht abgehen zu können.

zu §. 118. c., die in dem höchsten De-
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Landtag an.

zu. 133. Aus den ihm dargelegten Grun-

den nimmt der Landtag seinen hier früher

gemachten Antrag zurück.
zu 6. 140. 150. 151. und 152. Der

kandtag wünschte bey seiner hierzu gemach-
ten Erinnerung die besonderen Innungsver-
hältnisse im Amte Kaltennordheim, wo bis-

her keine obrigkeitlichen Abgeordneten den

Innungsversammlungen beywohnten, beachtet
zu sehen. Deshalb mochte es wenigstens
nachzulassen seyn, daß in den Orten, wo

keine Gerichtsobrigkeit ist,##eine andere Ge-
richto-Person des Orts von der Obrigkeit

als Abgeordneter zu bestimmen sey.
zu 9. r00. 101. und 102. Auch- hier

will der Landtag auf fernere Berücksichti-
gung seines Antrags nicht bestehen. Indem
nun der Landtag seine Zustimmung zu der

Promulgation des vorgeschlagenen Gesetzes
gern ausspricht, erlaubt er sich nur noch

die ehrfur brövolle Bemerkung: kaß, wenn
er auch den ihn vorgelegten Gesetzesentwurf
im Augemeinen als ein sehr wohlgelungenes

Werk beny seiner ersten Berathung erkannt,
er doch damit seine Erinnerungen gegen ein-

zelne darinne enthaltene Bestimmungen, die
eine Abänderung wünschen ließen, nicht als-
bald ausgeschlossen geglaubt habe. 2c.

Der getreue Landtag.

Beylage E. 6.

Höachstes Deeret
die Host = Ordnung betreffend.

Carl August, e.
Nach genommener Einsicht von der un-

terthänigsten Erklärungsschrift, die Post-
Drdnung betressend, verweisen Wir 7) den

getreuen Landtag auf den hier in Abschrift
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bepliegenden Vorrag Unsers Ministeriums.
und fügen 2) hinzu:

#a) der F. 40. der Post=Ordnung ist
allerdings in dem Sinne zu verstehen, wel-

chen der getreue Landtag in jener Erklä-

rungsschrift angenommen hat;
b) alle Gesetze, welche unter Beywir-

kung des Landtags zu Stande kommen,
sollen in der Regel, nach ihrer endlichen

Redaction, dem Landtage noch einmal vor-
gelegt werden; 4

c) was das Kartiren der Briefe an-

langt, muß es auf den Posten des Groß-
herzogthums, noch zur Zeit, bey der ber-

maligen Einrichtung verbleiden, zumal da
auch gegen das Kartiren allerdings triftige
Gründe sprechen, und da es drr. Post-Anstatt
nicht zuzumuthen ist, ohne besondere Remu-
neration die Controle über diejenigen Perso-
nen zu führen, welche zur Abgabe der Briefe

auf der Post gebrauchtwerden;
(4 wegen der Postilkons lassen Wir der

zuständigen Administrativ-Behörde rescribi-
ren, baß sie zur Abstellung des im Allges

meinen gerügten Ungebührnisses die kräf-
tigsten Maßregeln entweder in der von dem

Landtage in Antrag gebrachten Weise, oder

sonst verfügen solle.
Wir hoffen, daß sich der getreue Land-

tag hierben überall beruhigen werde. 2c,

Weimar, den 14ten April 1821.
Carl August.

* Beylage F. ö6.

Höchstes Decret
vom #3ten April 1821.

Das gesuchte kandstandschaftêrecht
auf das Ritter = und freve Erb-

lehnguth zu München betreffend.

Ueber das in Abschrift beygeschlossene
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Gesuch des Herzogl. Sachs. Gothaischen
of-- Secretars Porsch, um Ertheilung der

Landstandschaft auf das seiner Ehefrau ei-
genthümlich zugehörige Ritter= und freye
Erblehnguth zu München, Amts Berka a.

d. J., für welches die Großherzogl. Landes-
regierung hieselbst in dem ebenfalls abschriftl.
beyliegenden Berichte sich verwendet, wol-
len des Großherzogs, K. H., die verfas-

sungsmäßige Erblérung des getreuen Land-
tags vernehmem, wozu dieses Decret, auf
höchsten Befehl, ie Veranlassung hat ge-
ben sollen. c.

Das Staats-Ministerium.

Beplage C. 6.

Unterthänigste Erklärungsschrift
vom igten April 1821.

auf das höchste Decret vom 13ten

April 1827., dieauf das Ritterguth
München zu ertheilende Landstand-

schaft betreffend.

Das über diesen Gegenstand dem getreuen

Landtage zugekommene Gesuch hat dessen
Zustimmung nicht erhalten können, weil,
so wünschenswerth auch die Vermehrung der
Wahlfähigen in jedem Stande, nach den
gesetzlichen Bestimmungen der landschafftli-
chen Verfassungsurkunde, erscheint, doch die
Ertheilung der Landstandschaft auf kleinere
Besitzungen weder dem Herkommen, noch
dem Zwecke des Grundgesebes angemessen

seyn dürfte. I. K. H werden daher ge-
genwärtige abfällige Erklärung in Gnaden
aufzunehmen geruhen und dem getreuen band-
tage verstatten, seine früher in einem ähnli-
chen Falle ausgesprochene und dieser Erklä-
rung vielleicht widersprechend erscheinende
Ansicht, mit der Bemerkung zu rechtsertigen,

daß wenn die dankbare Anerkennung viel-

jahrig erprobter, eben so treuer als ehren-
voller Dienste zu einer Ausnahme von der

Regel berechtigen konnte, solche Ausnahme
nicht zur Kenseguenz in einem andern, da-
von verschiedenen Falle dienen dürfte. 2c.

Der getreue Landtag.

BeplagelI. 6.
Unterthänigste Erklärungsschrife

vom i17tem April 1821.,

die landschafftlichen Kassen-Etats
auf die Jahre r82 1I. und 1622.

betreffend.

Da J. K. H. die von dem getreuen

dandtage während seiner dermaligen Ver-
sammlung ehrerbietigst in Antrag gebrachte
Zusammenwerfung aller Landesschulden in
Ein gemeinschaftliches Schuldenwesen und
die als unmittelbare Folge daraus entsptin-

gende Vereinfachung des landschafftlichen Kas-
se= und Rechnungswesens durch das höchste
Decret vom 3ten April S8. zu genehmj-

gen gnädigst geruhet haben, so schien es

zweckdienlich und nothwendig zugleich, auch
die Kassen-Etatsé der Form nach angemes-
sen zu verändern und ihnen mehr Ueber-

sichtlichkeit zu geben, als zeither unter
anderen Verhältnissen möoglich war; er

erlaubt sich übrigens, um Wiederholungen
zu vermeiden, auf die unterthänigste Er-
klárungsschrift vom rbten dieses Monats, das

Großherzogliche Kammer-Vermögen betref-
fend, Beziehung zu nehmen.

Um zu der Ueberzeugung zu gelangen,
daß die in der neuen Form des Hauptland-

schaffts-Kasse-Etats auf das Jahr 182##

verschmolzenen Zahlen genaualle die in dem
gegebenen Etat enthaltenen Summen in sich
vereinigen, setzte sich der Landtags-Vorstand
mit dem Großherzoglichen Landschaffts-Col-

legium in Communication, und wurde durch



dasselbe vergewissert, daß, nach sorgsältiger
Vergleichung der Auögabe, in beyderley Etats
blos in der Haupt-Summe eine Differenz von

477 thlr. 8 gr. 1,3/# pf. erscheine. Auch
dieser Unterschied hebt sichz er ist in den
unter J. und 11. subdividirten Ansätzen der

etatmäßigen Verwilligung Großherzoglicher
Kammer für Besoldungen und Pensionen auf
die Landes-Verwaltung aufzufinden, welche
in der deßfallsigen Erklärung vom Landtage
zu Dornburg und hiernach auch in den

Etats-Entwürfen der Großherzoglichen Haupt-
landschaffts-Kasse mit dieser geringen Ver-
schiedenheit berechnet waren, und es sey da-

her dem getreuen Landtage auch in dieser
Beziehung vergönnt, sich auf die nurer-
wähnte unterthänigste Erklärungsschrift vom
1öten dieses Monats zu beziehen. Die Nich-

tigkeit der gezogenen Haupt= Summen in

der Ausgabe ergiebt sich übrigens durch die
ebenfalls angebogenen und bey jedem Posten
besonders nachgewiesenen Unterbenlagen.

Es bedarf daher nur noch der Nach-

weisung darüber, ob und wie weit richtig die

während der dermaligen Versammlung, mit
J. K. H. höchster Genehmigung, neu ver-
willigten und abfallenden Posten in den
Etat ausgenommen wurden.

Der getreue Landtag entwickelt dieses
nunmehr in Folgendem, und erlaubt sich da-

bey noch einige Wünsche vorzutragen, um-
deren gnädigste Genehmigung er J. K. H.

ehrfurchtsvoll bittet.
Zu Cap. I1. 3. Etatmäßiger Be-

darf auf die Landesbehörden.
1) Zu Unterhaltung der Neustädtischen

Kreic-Deputati ns-Erpedition wurden in der

unter thänigsten Erklárungöschrift vom toten
April 1821. auf die Jahre 1 21. und 71822.

jäbrlich 124 thlr. 8 gr. — pf. verwilligt,

serner
2) verwillit der getreue Landtag, unter
zu hoffender hôchsler Genehmigung, auf das
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höchste Decret vom raten April 182r. sich
beziehend, ro# thlr. an Fourage-Rationen

für die Thierárzte, Professor Renner in
Jena und Brauel in Weimar.

Damit jedoch die Kenntnisse des erstern
sich einflußreich, mehr wie zeither, und nach
und nach über das Land wohlthätig verbreiten

mögen, trägt der getreue Landtag ehrerbie-
tigst darauf an: daß alle diejenigen, welche
in Zukunft auf Physikats-Stellen Anspruch zu
machen gedenken, verpflichtet werden mögen,
dem Unterrichte des Professor, Dr. Renner,

beyzuwohnen, und sich, vorihrer Anstellung,
auch in der Thierarzneykunde eraminiren zu

lassen.
Was den zweyten Punkt des höchsten

Decretes vom 4#ten dieses Mon., nämlich,
die in Antrag gebrachte Erhöhung der
Besoldung des Impost-Controleurs Bitt-
mann, zu Neustadt ad#.

betrift, so bittet der getreue Landtag vor

jebt nicht darauf eingehen zu dürfen, weil
eines Theiles besondere, eine Zulage erheischende
Gründe nicht vorliegen, andern Theiles der

Umstand entgegen stehen dürfte, daß gegen-
wärtig der Lebensunterhalt mit weniger Ko-
stenaufwande verknüpft ist, als zu der Zeit,
wo Bittmann als Impost-Controleur an-

gestellt wurde.
Der dritte Punkt jenes höchsten Decretes

betrifft das doppelte Dienst-Verhältniß des
Kanzley-Diener Rommel bey Großherzoglichem
Landschaffts-Collegium und bey der Kriegs-
kasse und den Wunsch gedachten Collegiums, den-
selben von den Funktionen bey der unter

Großherzoglicher Landes-Direction stehenden
Kriegolasse enkbunden zu sehen.

Die Nothwendiakeit erkennend, daß Rom-
mel nur bey Großherzoglichem Landschaffts-
Collegium Dienste leiste und seiner Funktio-
nen bey der Kriegskasse entbunden werde,

wünscht der getreue Landtag dieses, unter
der Voraussehung, daß Rommels Stelle
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als Diener den Großherzoglicher Laudes-

Direction, nicht wieder besetzt werde, und
daß derselbe seinen Gehalt an 265 rthle.
aus der Kriegskafse wie zeither erhalte.

Eine neue Verwilligung dieser Besol-

dung möchte um deswillen nicht nothwendig
erscheinen, weil bey der von J. K. H. gnä-

digst zugesicherten Vereinfachung der oberen
Staatsbehörden und Centralisirung der Kas-
sen, wohl leicht irgend wo ein bereits an-

gestellter Diener aufzufiuden seyn dürfte, der
Rommels Funktionen bey der Kriegskasse

verrichten könnte.

Zu Cap. 1I1. 2. a. L. Außerordent-

licher Aufwand auf die Landes=
Dienerschaft.

Die Gensd'armerie-Pensionen an 897

thlr. 12 gr. — pf. sind, besage der unter-

thänigsten Erklärungsschriften vom 15ten
und oten April, auf den landschafftlichen
Etat ubernommen, nicht minder 8Soo thlr.

Hension des vormaligen Director Lenz am

biesigen Gymnasium verwilligt worden.
Dem getreuen Landtage ist bey Zusam-

menstellung der Posten, 6 welche gegenwär-

tig für mannliche Pensionärs aus Staats-
kassen gezahlt werden, die Bemerkung nicht
entgangen, daß dieselben weder mit den Ein-
nahmen des Großherzogthums, noch mit

den eigentlichen Dienstgehalten in Verhält=
niß stehen, indem, nach Abzug der Pensio-
nen, welche übernommene Diener der neuer-

worbenen Lande beziehen, annoch gegen

22,000 rthlr. ausgezahlt werden.
Der getreue Landtag trägt daher ehrer-

bietigst darauf an, die dermaligen Pensio-
närs, welche zeither tbre Pension aus Groß-

herzoalicher Kammerkasse bezogen, und nach
erfolgter Verabschiedung auf die Haupt-
Landschafftskasse übergehen, nur auf den
Namen derselben übernehmen zu durfen, wo-

durch einzig und allein eine Verrengerung

der sehr beträchtlichen Sunmne für die Fol-
gezeit erlangt werden kann.

Weil jedoch die Röglichkeit der Penslo-
nirung von Staatsdienern in einem geregel-

ten Staatshaushalte begründet seyn muß,
für jetzt es aber noch an einem Gesetz über
den Staatsdienst und also auch an Normen

bey der Pensionirung von Staatsdienern er-

mangelt, so möchte es dem Zwecke entsprechen,
einstweilen für den Fall, wenn J. K. H.

die Pensionirung eines Staatsdieners, wäh-
rend der gegenwärtigen Etats-Zeit, für noth-
wendig erachten sollten und bis gesetzliche Be-

stimmungen darüber festgesetzt seyn werden,
dergleichen Pensionen dennoch schon nach ge-
wissen Grund'satzen zu regeln.

Der getreue Landtag erlanbt sich ehr-
furchtsvoll, ohne darüber, in welchem Falle
Penston zu ertheilen sey, sich ein urtheil

anmaßen zu wollen, folgende Grundsähee ehr-
furchtsvoll in Vorschlag zu bringen:

A. Für Civil-Staatsdstener.

von 10, Jahren Dienstzeit dürfte die Hälfte)

von robis 20. Jahren Dienstzeit 3. Theill
von 20— Zo. — — —

von 30 — 50. — —

u. nach 50. Jahren Dienstzeit der

S

109. #
4 —

volleGehalt;
B. Für das Militér. ·-’

bey 36. jahriger Dienstzeit 9 ohne Beráck-
bey 5o%. — 4|sichtigung.

bey 10. — — 1 bey Diestan-

von 10 —20. jähr.— 2 strengung u.

von 20— Zo.— — vounberschulde-

bey 30. jahriger — 4 tem Unglück

als Pension zu verwilligen sepn. 9

Zu Cap. III. . Auf Gesstlichkeit und
Schulen sind verwilligt worden, besage der

unterthänigsten Erklérungsschrife vom oten
April 1821.:



2100 thl.— gr. — vomisten Januat 1821.
an, für den Substituten

des Professor Schneider in
Eisenach und

5245 thl. 3 gr.—imAllgemeinenundmit
Einschluß des vorstehenden
Posten auf Geistlichkeit u.
Schulen vom ussten Ja-
nuar 1822. an zur Er-

füllung der Summe von

11,300 thl. — —

Zum Kap. III. 3. ferner roo rthlr.

für Künstler und Handwerker bey Ausstel-
lung ihrer Kunst-Produkte, in der Erklä-

rungsschrift vom 29sten März 182 1., welche
Verwilligung unter dem roten April d. J.

höchste Sanktion erlangt hat.
Zum Kap. IV. 1. besage der durch

das höchste Decret vom öten April d. J.

sanktionirten Erklárungsschrift vom 28sten
März d. I., 6,260 rthlir. auf das Jahr
182I.und 7250 rithlr. auf das Jahr 1822.
zur Unterhaltung der Strafanstalten.

Zum Kap. IV. 5. Zur Unterhaltung

der Straßen zweyter Klasse, nach Ausweis
des höchsten sanctionirenden Decretes vom

rloten April 1821., 2000 rthlr. auf das

Jahr 1021., 2000 rthlr. auf das Jahr

1822.; dagegen fallen auf den Wegebau für
die Etats-Zeit nunmehr als unbenöthigt,
jahrlich 11,000 rthlr. ab.

Zum Kap. IV. 6. für das Laternen-

Institut in der Großherzogl. Residenz-Stadt
Weimar 40o0 rthlr. auf das Jahr 1822.,
indem das Spielkarten = Monopol erst mit

Ende des gegenwärtigen Jahres aufgehoben
werden wird, laut höchster Genehmigung
vom roten April 1821.

Zum Kap. V. l. Besoldungszulage

dem Landtags-Syndikus Rath Kuhn, z00
ethlr. vom usten Januar 182 1. an, besage

böôchsten sanctionirenden Decretes vom 25sten
December 1820.
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Zum Kap. VI. Unterhaltung des
Militärs in Gemsteheit der über-

nommenen Bundepflichten. Zur

Unterhaltung des Militärs, besage unterthä-
nigster Erklärungsschrift vom 15Sten April
1821. 90,000 rthlr. auf das Jahr #8#2#r.
und go,o## rthlr. auf das Jahr 1822.,
nachdem die Gensd'armerie, theils unter

dem Titel Landes-Direction, theils in soweit
sie dahin mit 1320 rthlr. 22 gr. zu rech-

nen, unter den Aufwand auf das Etapen-We-

sen und endlich mit 807 rthlr. 12 gr. un-

ter den Pensionen ausgenommen wurde.

Tuch die Wittwen-Pensionen (mit 366 rthlr.
160 gr.) der Kriegskasse, sind von derselben

ab und auf die übrigen Wittwen-Pensionen
übernommen worden, dagegen die zeither
aus den Jenaischen und Eisenachischen Kreis-

kassen bezahlten Thorschreiber in Jena, so
wie die militrischen Almosen-Empfänger und

der Soldatenkinder=UnterrichtzuEisenach
auf die Kriegskasse mit verwiesen wurden,
weil erstere bereits schon aus derfelben ge-

kleidet wurden und diese Posten überhaupt

hier ihren angemessensten Platz finden dürften.
Zum Kap. VII. Etapen= Aufe

wand. An laufendem Etapen-Aufwand,
5000 rthlr. für jedes der beyden Etats-
Jahre 182 1. und 1822., besage des höchsten

Decretes vom ####ten November 1820. und

der unterthänigsten Erklärungsschrift vom
I2ten April 1821.

Zum Kap. VIII. Auf die Landes-

schuld. Vermindert sich nach Zusammenwer-
fung der Schuld und auf den Grund der mit-
telst Decretes vom roten d. M. dem getreuen

Landtag mitgetheilten Berechnungen bis auf
die in den Etats aufgenommenen Summen.

Zudiesenmußten jedoch die auf 750 rthlr. an-
genommenen Zinsen der auf die Landschaffes-
kasse übernommenen letzten Schulden der

Chaussee-Baukasse von 15000 rthlr. Kapital
mit in Ansatz gebracht werden, so wie auch
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die Zinsen der Sparkassen und deponirten

Kapitalien.
Zum Kap. XI. Ertraordinaria.

Zur Errichtung der Strafanstalten des Groß-

herzogthums, nach Ausweis des sanktioni-
renden höchsten Decretes vom öten April d.

J. auf die Erklärungsschrift vom 28sten
Närz #821.: lo,o0o rthlr. auf die drey

Jahre 1822. 1823. und 1824.i 2147 rthlr.
4 gr. 9 pf. zum Bau des Strafarbeitshau-

ses in Eisenach; ferner, besage der Erklä-
rungsschrift vom 12ten April 82 1I.: 90 rthlr.

dem Gastwirth Michael in Jena für wäh-
rend des Kriegs verpflegte Husaren = Ordo-
ranzen. "

Vonden Etats fallendagegenab:
Zum Kap. IX. 1. b. Für Instander-

haltung der Kataster im Eisenachischen Kreise
1000 rthlr. von denen für diesen Zweck vom

Landschaffts=Collegium alljährlich etatifirt
gewesenen 2000 rthlr.

Der gretreue Landtag ist uberzeuge, daß,

richtig verwendet, für den beabsichtigten
Zweck manches erreichbar wird, und wünscht
von den Resultaten des an sich sehr guten

Vorhabens seiner Zeit Nachricht zu erhal-
ten, damit er genauer wie jeßzt erwägen

koönne, ob ein mehreres durchaus nothwen-

dig sey.
Die Verwilligung der von dem Land-

schaffts-Collegium in dem Etats-Entwurfe

aufgenommenen 870 rihlr. vom Jahre 1821.
an jährliches Aegquivalent dem Grafen von

Stollberg, für den aus den Ortschaften

Groß= und Klein-Neuhausen, Orlishausen
und Ellersleben selbigem zuständigen Trank-

steuer-Antheil erschien dem #Landtag, auf dem
Grund des von Großherzogl. Regierung er-

statteten Berichts, außer Zweifel und finden
sich unter Kap. IX. 5. mit aufgenommen.

Zum Kap. XI.

1) Von mehreren Posten, deren Verausga-
bung der getreue Landtag ebenfalls und zwar ein

für allemal anerkennen mußte, war es ihm zwei-

felhaft und aus den Akten nicht hinlänglich er-

sichtlich, ob dieselben nicht bereits vorschußweise
ausgezahlt worden sind. Deshalb hat er
sie in den Ausgabe-Etat Kap. Xl. v. J.

1821., wohin dieselben im andern Fall ge-

hört haben würden, nicht aufgenommen,
würde aber deren spätere Verausgabung und

die daraus folgende Verminderung des Kas-

senvorraths jedenfalls als gerechtfertigt er-

kennen, wenn und in soweit folche gegenwär-

tig noch nicht berichtigt wären.
Diese Posten sind 5000 rthlr. der Stadt

Eisenach für Kriegsleistungen, 6471 rthlr.
den Apothekern Wirehauer und Dammann da-

selbst,
2) 2030 rthlr. 2 gr. 82 pf. Vorschusse

der Jenaischen Kreiskasse auf Vermessungen,
105 rthlr. 6 gr. 1 pf. für das Nivellement

der Gramme 2c. Diese Posten sind in Aus-

gabe zu stellen, im Etat ist solches um des-
willen nicht geschehen, — obgleich es der

Etats = Entwurf der Landschafftskasse in

Vorschlag brachte,—weilsiebereitsbezahlt
sind, und weil nur der, nach Abtrag dersel-

ben, noch verbliebene Vorrath in Rechnungs-
einnahme übergetragen worden ist.

3) 140 rthlr. Eisenachische Landsturm-
Rückstände, erheischen gar keine weltere Be-

rücksichtigung, da selbige bereits bejahlt wor-
den sind.

Dagegen verwilligt der getreue Landrag
1500 rthlr. Entschädigung für die Großh.
Kammer, wegen entbehrter Trankskeuern in
den Jahren 1815., 1815. und 1877.

Neben dem Anerkenntniß der Verbind-
lichkeit zum Ersatz dieser bereits von der

vormaligen landschafftlichen Deputation aller
drey Kreise des Matterlandes zugestandenen

Forderung, glaubt der getreue Landtag sei-
ne Zustimmung damit bedingen zu müussen,

daß dieses die letzte Anforderung Großherz.
Kammer an die Landschaffts-Kasse seyn ms-



ge, damit die jetzt erfolgte Abgranzung bey-
der fortan als rein und feststehend betrachtet
werden kann.

Hinsichtlich der Einnahme für die bevor-
stehende Verwilligungszeit wird die Aufstel-
lung des Etats pr. 1821. nachweisen, daß
alle bereits für dieses Jahr auf den Grund

ständischer Bewilligung ausgeschriebenen und
gleich den bisherigen fortbestehend bleiben-

den Landesabgaben gehörig darin aufgenom-
men wurden.

In den Etat für das Jahr 1822. sind
die Aufbringungen aus den Mitteln der Lan-

des= Unterthanen aufgenommen und berech-
net, wie sie, nach dem schon für das Jahr
1822. in Kraft tretenden neuen Besteuerungs-

geset, zu Deckung der Landeöbedürfnisse auf-
gebracht werden müssen; nur bey den allge-

meinen directen Steuern vom Nichtgrundbe-

sit konnte, wenn auch nach dem mittelst
höchsten Decretes vom 27sten März 182.:.
sanctionirten Antrag des Landtags deren Be-
darf an solchen im Ganzen, doch nicht de-

ren Verhältniß im Einzelnen; nach Pfenni-

gen vom Thaler des Einkommens, in Ansatßz

gebracht werden, weil für jetzt das Steuer-
Kapital vom Nichtgrundbesitz noch nicht hin-
länglich dazu ausgemittelt vorliegt.

Die in den Etats-Entwürfen des Großh.

Landschaffts-Collegiums aufgenommen gewe-
senen und 9,310 rthlr. 17 gr. 14 Ff. be-

tragenden Activ-Zinsen (mit Inbegriff von
450 rthlr. bey Ilmenau) fallen jedoch we-
gen Zusammenwerfung der Schulden, und

der daher ferner nicht mehr statt sindenden
Forderungen der Kreise und Kassen gegen
einander hinweg.

Dagegen war es möglich, einen weit

stärkern Kassenvorrath in Einnahme zu stel-
len, als die Etats-Entwürfe des Großherz.
Landschaffts-Collegiums enthielten, indem auch,
wiederum wegen Zusammenwerfung der Schul-

den und der Vereinigung aller landschafftli-
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chen Kassen, alle Vorrathe derselben bey der
nunmehr Einen Landschaffts-Kasse in Ein-
nahme etatisirt werden konnten und mußten.

Eben hierdurch war es aber moglich,

nicht allein das fruher vorhanden gewesene

Kassen-Deficit vollstandig zu decken, ohne
dazu ferner zur Verzinsung und Abtragung
der Landesschulden bestimmte Summen zu ver-

wenden, sondern vielmehr den Etats-Abschluß
des Jahres r82 1. mit einem baaren Cassen-

vorrath von 60,118 rthlr. 17 gr. 107 pf.
und den baaren Cassenvorrath vom Jahre

1822. mit 66,334 rthlr. 21 gr. 6: pf. be-
rechnen zu können.

Weil hiernächst der landschafftliche Kas-
sen-Etat für d. J. 1822. auch dem darauf

folgenden Jahre völlig anpassend und un-

veränderlich ist, so trägt der getreue Land-
tag, mit Beziehung auf den unterthänigsten
Vortrag vom 25sten Decbr. und auf das

höchste Decret vom 29sten Decbr. 1820. auf

Bestätigung des landschafftlichen Kassen-Etats
Pr. 1822. auch für das Jahr 1823. biermit
ehrfurchtsvoll an. Die UAnsicht dieser Etats

begründet bey dem getreuen Landtage die zuver-

sichtliche Hoffnung, daß während der gegenwär-
tigen Verwilligungszeit die fur den Augenblick
gesteigerten Bedürfnisse des Großherzogthums
mit Sicherheitgedeckt sind, ohne daß
die Summeder Abgabenauchnur im
geringsten gegen die bisherigen er-

höhet worden. Er übersieht jedoch daben
keineswegs, daß in den c sten der bevorstehenden

Etats-Jahre der gegenwärtig vorhandene Kas-
senvorrath sich bedeutend mindert, im zwey-
ten aber, wenn auch bey einer gleichmäßi-

gen Vertheilung, doch nur durch eine erhö-

hete Summe ailer Landesabgaben eine noch

mehrere Verminderung des Kassenvorraths
abgewendet werden kann.

Höchst beunruhigend mußte dieses dem ge-
treuen Landtage erscheinen, da er bey allen

seinen bis daherigen Verhandlungen, von der
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Ueberzeugung geleitet wurde, daß wenigstens
eine Vermehrung der Landesabgaben in den

jetzigen Zeiten der Ruhe und des Friedens

durchaus nicht eintreten durfe, wenn auch
die in den Landesschulden nur zu fuhlbaren

Nachwehen des Kriegs auf geraume Zeit
noch die Hoffnung einer bedeutenden Ver-

minderung derselben gegen jetzt verhindern

dürften.
Nur in der festen Zuversicht, daß dieje-

nigen Anträge zur Vereinfachung in der Ver-

waltung und zu Ersparnissen mancherley Art,
welche während der dermaligen Landtagsver-
sammlung zutrauensvoll ausgesprochen wur-
den, und bey J. K. H. eine so Acht landesva-

terliche Aufnahme fanden, rechr bald zur
Ausführung kommen werden, und daß es

daher, noch vor dem Eintritt der nächsten

Verwilligungszeit, möglich seyn wird, na-
mentlich und besonders bey den Cap. 1. 3.

7. II. VI. c. des Ausgabe-Etats eine Ver-

minderung der Ausgabe zu erwirken, findet
der getreue Landtag den Trost, daß vielleicht
schon im zweyten Jahre der allerdings hohe

Betrag der Abgaben nicht völlig nôthig seyn
wird, welcher, nach dem vorliegenden Etat
angenommen werden mußte; in welchem

Falle dann die Landesunterthanen J. K. H.
eine verminderte Ausschreibung der allgemei-

nendirecten Steuern dankbar verehren würden.
Alle dahin abzweckenden Maßregeln em-

pfiehlt er nochmals vertrauensvoll der wei-

sen und wohlwollenden Fürsorge J. K. H. 2c.
Der getreue Landtag.
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unterbeylage a. zru H. 6.

Etat
über sammtliche landschafftliche Ausgaben und Einnahmen im Großher-

zogthume Sachsen Weimar-Eisenach auf das Jahr 1321.

Cap. EIIIIIE
1. Etatsmàßiget Bedarf auf die Landesbehorden. eihi Ens rthir. gr.p.

1. Großberzogl. Staats-Ministerium 1460o0 346 3 71 1
(außerordenkl. Gehalte 575 rthlr. 14 gr. 8pf.)

2. Rechtspflege
a) Beytrag zum Tppellationsgericht zu Jena 3926/10601 MT39250|16

(außerordentl. Ethaner500 rihlr.)
b) Regierungs-Collegi 2293061H101

(oußerordentl. Getälte 217 vors i gr. vth «
c).stnmmleusttz . 92371556132195153701010

3. Landes-Direction 27135|22 34 276222 1
incl. Polizen-Kommisseorien und — —

(außerordentl. Grbae 119 rthlr. 18 ge.) s .
4. Ober-Consisto . *„ 47882% 31103

(außerordentl. hr 60 rihlr.)
5. Gesandtschaft . · Æ46.(16518117200235

(außekotdenll Gehalte 00 ethle)
6. Gemischter Verwaltungs-Aufwand bey

vorstehenden Bebörden, als Remune,
ration und Reisekosten 2c. — — —281

7. Landschafftl. Finanz-Behörde 21914/1167055 68
(außerordentl. Besoldung 92 rihlr. 9 gr.) ·

3288114
-ISJJJIJHS— —

110297111| 33826577|15

136875 kthlr. 3 gr.

II. Außerordentlicher Aufwand durch den Staatedienst.

1. an außerordentl. Besoldungenu.sstiet 9315thlr. 15 gr. pf.
ist der Inbegriff aller derjenigen Posten, die sich in Pa-
renthesen bemerkt befinden.

2. an Pensionen
a) an Staatsdiener 739334

6) des gesammten Großberzogtbums zudt uhur. 8 gr. 84 p . 1
eymit den neuen Landen übernommen 286 — — v 64617. 13. 61.

b) an Staatsbiener-Wittw. u. Waisen 1755 * 4101

Latue 1.tus1.KR1CS08,K1OSOSq—


	Beylage 1. zu No. 19. des Regierungs-Blatts.
	Beylage T. 5. Höchstes Decret, einige kleine Verwilligungen betreffend.
	Beylage U. 5. Höchstes Decret, die Kettenzieher bey Vermessungen betreffend.
	Beylage V. 5. Unterthänigste Erklärungsschrift auf die höchsten Decrete vom 8ten März und 10ten April dieses Jahres, die Einquartierungs-Vergütung neu-weimarischer Unterthanen aus dem Jahre 1815, ingleichen die von Gemeinden zu zahlenden Kettenzieherlöhne bey Vermessungen betreffend.
	Beylage W. 5. Höchstes Decret, die Einquartierungs-Vergütung neu-weimarischer Ortschaften aus dem Jahre 1815.
	Beylage X. 5. Höchstes Decret, die Wasser- und Uferbaukassen betreffend.
	Beylage Y. 5. Unterthänigste Erklärungsschrift auf das höchste Decret vom 25sten Januar 1821, die Wasser- und Uferbaukassen betr.
	Beylage Z. 5. Höchstes Decret, die Dismembration der geschlossenen Bauergüther betreffend.
	Beylage A. 6. Höchstes Decret, die angeblich noch unvergüteten älteren Kriegsforderungen der Unterthanen in einigen neuen Landestheilen betreffend.
	Beylage B. 6. Höchstes Decret, die höchste Sanction einiger Erklärungen betreffend.
	Beylage C. 6. Höchstes Decret, den Entwurf einer allgemeinen Zunftordnung betreffend.
	Beylage D. 6. Unterthänigste Erklärungsschrift, den Entwurf zu einer allgemeinen Zunftordnung betreffend.
	Beylage E. 6. Höchstes Decret, die Post-Ordnung betreffend.
	Beylage F. 6. Höchstes Decret, das gesuchte Landstandschaftsrecht auf das Ritter- und freye Erblehnguth zu München betreffend.
	Beylage G. 6. Unterthänigste Erklärungsschrift auf das höchste Decret vom 13ten April 1821, die auf das Ritterguth München zu ertheilende Landstandschaft betreffend.
	Beylage H. 6. Unterthänigste Erklärungsschrift, die landschafftlichen Kassen-Etats auf die Jahre 1821 und 1822 betreffend.


